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Checkliste: vorldaufige Inobhutnahme nach § 42a SGB VIIl (Baden-Wiirttemberg)
1. Erfassung personenbezogener Daten
Datum Zustandige Fachkraft
Die personenbezogenen Daten des jungen Menschen wurden aufgenommen.
Die ED-Behandlung wurde seitens der Auslanderbehdrde durchgefiihrt.
Es wurde geprift, ob die Ausstellung einer Duldung nach § 60a AufenthG seitens der Auslander-
behorde sinnvoll ist.
2. Alterseinschatzung (§ 42f SGB VIII)
Datum Zustandige Fachkraft
Der junge Mensch wurde ausfihrlich Gber das Verfahren der Alterseinschatzung sowie Gber
seine Rechte im Verfahren (insbesondere iber Widerspruchs- und Klagerechte) aufgeklart.
Es wurde gepriift, ob es notwendig ist, eine*n qualifiziere*n Sprachmittler*in oder
Dolmetscher*in hinzuzuziehen, um sicherzustellen, dass Informationen in verstandlicher Form
vermittelt und von der betroffenen Person verstanden werden.
Der junge Mensch wurde Uber die Moglichkeit in Kenntnis gesetzt, eine Person seines/ihres Ver-
trauens zu benachrichtigen, die ihn/sie bei Bedarf im Verfahren der Alterseinschitzung beglei-
ten kann.
2.1.Einsichtnahme in Ausweisdokumente und Einholen der Selbstauskunft (§ 42f Abs. 1, 1. Alt SGB VIII)
Datum Zustandige Fachkraft
Es wurde gepriift, ob der junge Mensch Ausweispapiere besitzt, aus denen seine Identitat so-
wie sein Alter zweifelsfrei hervorgehen.
Bei auftretenden Zweifeln hinsichtlich der Echtheit der vorgelegten Ausweispapiere oder der
sachlichen Richtigkeit der in ihnen enthaltenen Angaben: Die Dokumente wurden auf ihre
Echtheit geprift bzw. einer Legalisation zugefihrt.
Beim jungen Menschen wurde eine Selbstauskunft eingeholt.

Bei fehlenden/nicht aussagekraftigen Ausweispapieren und Zweifeln hinsichtlich der Selbstauskunft des jungen Menschen muss eine qualifizierte Inaugenscheinnahme

durchgefiihrt werden.
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2.2.Qualifizierte Inaugenscheinnahme (§ 42f Abs. 1, 2. Alt. SGB VIiI)

Datum Zustandige Fachkraft

Es wurde sichergestellt, dass zwei sozialpdadagogische besonders qualifizierte und erfahrene
Fachkrafte des Jugendamtes das Gesprach/die Gesprache mit dem jungen Menschen fihren.

Es hat mindestens ein Gesprach mit dem jungen Menschen stattgefunden, in dem das duBere
Erscheinungsbild gewiirdigt, biografische Fakten erhoben und das Verhalten bewertet wurde.

Es wurde geprift, ob andere Informationsquellen vorliegen, die Hinweise auf das Alter der be-
troffenen Person geben kénnten, und die in die Gesamtbewertung miteinzubeziehen sind.

Bei auffallenden Widerspriichen wurde der junge Mensch mit diesen konfrontiert und ihm Gele-
genheit gegeben, sich dazu zu duRern.

Auf Grundlage der Gesamtbeurteilung wurde entschieden, ob eine Minderjahrigkeit, eine Voll-
jahrigkeit oder ein Zweifelsfall vorliegt.

Der Verlauf des Gesprachs sowie die Rahmenbedingungen wurden sorgfaltig dokumentiert.

Bei Zweifeln hinsichtlich der Minderjahrigkeit des jungen Menschen hat das Jugendamt eine drztliche Untersuchung zum Zweck der Alterseinschatzung zu veranlassen.

2.3.Arztliche Untersuchung zum Zweck der Alterseinschitzung (§ 42f Abs. 2 SGB VIII)

Datum Zustandige Fachkraft

Nach wiederholter Aufklarung tiber die konkreten Untersuchungsmethoden und die Folgen der
Alterseinschatzung wurde die Einwilligung des jungen Menschen und seiner gesetzlichen

Vertretung zur Durchflihrung einer arztlichen Untersuchung zum Zweck der Alterseinschatzung
eingeholt.

Der junge Mensch wurde bei der arztlichen Untersuchung durch die Notvertretung des Jugend-
amtes oder durch eine beauftragte Begleitperson in Ausiibung des Notvertretungsrechts beglei-
tet.

Die Ergebnisse der arztlichen Untersuchung wurden mit den vorherigen Erkenntnissen der Al-
terseinschatzung zusammengefiihrt, gesamtheitlich beurteilt und sorgfaltig dokumentiert.

Wenn alle Methoden ausgeschopft sind, ist bei fortbestehenden Zweifeln hinsichtlich des Alters des jungen Menschen im Sinne des Minderjahrigenschutzes von seiner

Minderjahrigkeit auszugehen
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2.4.Festlegung des Geburtsdatums

Datum Zustandige Fachkraft

Auf Grundlage der gewonnenen Erkenntnisse wurde eine Feststellung liber das Alter der Per-
son getroffen.

Ein Geburtsdatum wurde festgelegt, das auf plausiblen Angaben oder Erkenntnissen beruht
oder aber den groRRtmoglichen Minderjahrigenschutz gewahrleistet.

Im Falle der Feststellung der Volljahrigkeit wurde der junge Mensch vom Jugendamt iber

weiterflihrende Unterstiitzungsmaoglichkeiten aufgeklart (z.B. Hilfe fur junge Volljdhrige ge-
maRk § 41 SGB VIII).

3. Prufung der Verteilfdhigkeit (§ 42a Abs. 2 SGB VIII)

3.1.Priifung einer absehbaren Kindeswohlgefiahrdung bei Durchfiihrung des bundesweiten Verteilverfahrens (§ 42a Abs. 2 S. 1 Nr. 1 SGB VIII, Aspekt der Selbstgefahr-
dung)

Datum Zustandige Fachkraft

Es wurde gepriift, ob die korperliche und seelische Verfassung des/der unbegleiteten Minderjah-
rigen zulasst, ihn/sie zur Verteilung anzumelden.

Es wurde geprift, ob bei der Durchfihrung des Verteilverfahrens erhebliche Risiken einer kor-
perlichen oder psychischen Stérung entstehen.

3.2.Priifung, ob es Verwandte im In- oder Ausland gibt (§ 42a Abs. 2 S. 1 Nr. 2 SGB VIII)

Datum Zustandige Fachkraft

Es wurde gepriift, ob es Verwandte im In- oder Ausland gibt, zu denen eine Familienzusammen-
fihrung kurzfristig moglich ist und dies dem Kindeswohl dient.

3.3.Priifung, ob eine gemeinsame Inobhutnahme mit Geschwistern und/oder mit anderen Kindern/Jugendlichen einer Fluchtgemeinschaft erfolgen soll (§ 42a Abs. 2
S. 1 Nr. 3 SGB VIII)

Datum Zustandige Fachkraft

Es wurde gepriift, ob eine gemeinsame Inobhutnahme mit Geschwistern und/oder mit ande-
ren Kindern/Jugendlichen einer Fluchtgemeinschaft erfolgen soll.

Falls dies der Fall ist: Bei der Landesstelle wurde eine gemeinsame Verteilung im Verbund ange-
meldet.
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3.4.Priifung des Gesundheitszustandes (§ 42a Abs. 2 S. 1 Nr. 4 SGB VI, insbesondere Untersuchung auf Infektionskrankheiten, akut behandlungsbediirftige Krankhei-
ten, Aspekt der Fremdgefahrdung)

Datum Zustandige Fachkraft

Eine drztliche Stellungnahme des Gesundheitsamtes zum aktuellen Gesundheitszustand des
jungen Menschen wurde eingeholt.

Es wurde berlicksichtigt, dass eine Verteilung ausgeschlossen ist, wenn der Gesundheitszu-
stand des jungen Menschen die Durchfiihrung eines Verteilungsverfahrens innerhalb von 14
Werktagen nach Beginn der vorlaufigen Inobhutnahme nicht zulasst.

4. Verteilung bzw. Beendigung der vorlaufigen Inobhutnahme

Datum Zustandige Fachkraft

Die Neuzugangsmeldung wurde spatestens 7 Werktage nach Beginn der vorlaufigen Inobhut-
nahme (ber das UMA-Neuzugangsformular an den KVIS veranlasst (§ 42a Abs. 4 S.1 SGB VIII).
Zudem ist das Ergebnis des Erstscreenings (Anmeldung zur Verteilung oder Ausschluss der Ver-
teilung) gegeniiber dem KVJS anzuzeigen (§ 42a Abs.4 S.1 SGB VIII).

Die Ausschlussfrist fur die Verteilung (1 Monat ab Feststellung der Minderjahrigkeit bis Erlass
der Zuweisungsentscheidung durch die zustandige Landesverteilstelle) wurde dabei ber{ick-

sichtigt.

Bei Verteilung und eigenverantwortlicher Bei Verteilung sowie Termin- und Transferpla-

Termin- und Transferplanung durch das nung durch Geschaftsstelle des KVJS

abgebende Jugendamt

Eine geeignete Person wurde zur Ubergabe Der Geschaftsstelle beim KVJS wurde der Anmel-

festgelegt und liber den jeweiligen Fall in debogen flr das Verteilmanagement/Beférde-

Kenntnis gesetzt. rung/Ubergabe (ibersandt
(uma-transfer@kvjs.de).

Dem Zuweisungsjugendamt wurden das Er- Dem Zuweisungsjugendamt wurden das Ergebnis

gebnis der adrztlichen Untersuchung (§ 42a der drztlichen Untersuchung (§ 42a Abs.2 S.1 Nr.4

Abs.2 S.1 Nr.4 SGB VIIl) und andere rele- SGB VIII) und andere relevante Unterlagen tber-

vante Unterlagen lGbermittelt. mittelt.
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Dem fir die Inobhutnahme zustandigen Ju-
gendamt wurden unverziiglich die perso-
nenbezogenen Daten ibermittelt, die zur
Wahrnehmung der Aufgaben nach

§ 42 SGB VIl erforderlich sind.

Dem fir die Inobhutnahme zustandigen Jugend-
amt wurden unverziglich die personenbezogenen
Daten Ubermittelt, die zur Wahrnehmung der Auf-
gaben nach § 42 SGB VIl erforderlich sind.

Die Einrichtung der vorlaufigen Inobhutnahme
des UMA wurde nach Festlegung des Transferter-
mins (durch KVJS) Gber den genauen Abholung-
zeitpunkt durch das abgebende Jugendamt infor-
miert. Ein Mitarbeitender der abgebenden Ein-
richtung steht dem DRK am konkreten Abholungs-
termin als Ansprechpartner zur Verfligung.

Das Zuweisungsjugendamt wurde kontak-
tiert und der genaue Ablauf der Fallliber-
gabe besprochen.

Bei Mitgabe von Dokumenten/Ausweispapie-
ren/Impfpass oder Medikamenten im Zuge des
Transfers: Die hierfiir speziell vorgesehene Check-
liste des KVIS Uber die unmittelbar mitgefiihrten
Unterlagen/Medikamente wurde ausgefillt und
der zustandigen Begleitperson des DRK zur spate-
ren Aushandigung an das Zuweisungsjugendamt
mitgegeben (optional).

Der junge Mensch wurde Gber das weitere
Vorgehen umfassend und in verstandlicher
Form aufgeklart (Weitervermittlung an das
Zuweisungsjugendamt, ausfiihrliches Clea-
ring zur Ermittlung des Hilfebedarfs, Bestel-
lung eines Vormunds, ggf. Stellung eines
Asylantrags etc.).

Der junge Mensch wurde (ber das weitere Vorge-
hen umfassend und in verstandlicher Form aufge-
klart (Weitervermittlung an das Zuweisungsju-
gendamt, ausfihrliches Clearing zur Ermittlung
des Hilfebedarfs, Bestellung eines Vormunds, ggf.
Stellung eines Asylantrags etc.).

Bei Beendigung der vorlaufigen Inobhut-
nahme (§ 42a Abs. 6 SGB VIII): Der junge
Mensch wurde neben der Aufklarung tiber
Rechtsmittel auch lGber weiterfiihrende Unter-
stitzungsmoglichkeiten aufgeklart (z.B. Hilfe
flr junge Volljahrige gemaR § 41 SGB VIII).

Bei Beendigung der vorlaufigen Inobhutnahme (§
42a Abs. 6 SGB VIII): Der junge Mensch wurde ne-
ben der Aufklarung Giber Rechtsmittel auch liber
weiterfihrende Unterstiitzungsmoglichkeiten auf-
geklart (z.B. Hilfe fur junge Volljahrige gemaR § 41
SGB VIII).

Stand: September 2024
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	Zuständige FachkraftDer junge Mensch wurde bei der ärztlichen Untersuchung durch die Notvertretung des Jugend amtes oder durch eine beauftragte Begleitperson in Ausübung des Notvertretungsrechts beglei tet: 
	DatumDie Ergebnisse der ärztlichen Untersuchung wurden mit den vorherigen Erkenntnissen der Al terseinschätzung zusammengeführt gesamtheitlich beurteilt und sorgfältig dokumentiert: 
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	Zuständige FachkraftAuf Grundlage der gewonnenen Erkenntnisse wurde eine Feststellung über das Alter der Per son getroffen: 
	DatumEin Geburtsdatum wurde festgelegt das auf plausiblen Angaben oder Erkenntnissen beruht oder aber den größtmöglichen Minderjährigenschutz gewährleistet: 
	Zuständige FachkraftEin Geburtsdatum wurde festgelegt das auf plausiblen Angaben oder Erkenntnissen beruht oder aber den größtmöglichen Minderjährigenschutz gewährleistet: 
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	Zuständige FachkraftIm Falle der Feststellung der Volljährigkeit wurde der junge Mensch vom Jugendamt über weiterführende Unterstützungsmöglichkeiten aufgeklärt zB Hilfe für junge Volljährige ge mäß  41 SGB VIII: 
	DatumEs wurde geprüft ob die körperliche und seelische Verfassung desder unbegleiteten Minderjäh rigen zulässt ihnsie zur Verteilung anzumelden: 
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	DatumEs wurde geprüft ob eine gemeinsame Inobhutnahme mit Geschwistern undoder mit ande ren KindernJugendlichen einer Fluchtgemeinschaft erfolgen soll: 
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	Zuständige FachkraftFalls dies der Fall ist Bei der Landesstelle wurde eine gemeinsame Verteilung im Verbund ange meldet: 
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	DatumDie Ausschlussfrist für die Verteilung 1 Monat ab Feststellung der Minderjährigkeit bis Erlass der Zuweisungsentscheidung durch die zuständige Landesverteilstelle wurde dabei berück sichtigt: 
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	Bei Beendigung der vorläufigen Inobhutnahme  42a Abs 6 SGB VIII Der junge Mensch wurde ne ben der Aufklärung über Rechtsmittel auch über weiterführende Unterstützungsmöglichkeiten auf geklärt zB Hilfe für junge Volljährige gemäß  41 SGB VIII: 
	Kontrollkästchen1: Off
	Kontrollkästchen2: Off
	Kontrollkästchen3: Off
	Kontrollkästchen4: Off
	Kontrollkästchen5: Off
	Kontrollkästchen6: Off
	Kontrollkästchen7: Off
	Kontrollkästchen8: Off
	Kontrollkästchen9: Off
	Kontrollkästchen10: Off
	Kontrollkästchen11: Off
	Kontrollkästchen12: Off
	Kontrollkästchen13: Off
	Kontrollkästchen14: Off
	Kontrollkästchen15: Off
	Kontrollkästchen16: Off
	Kontrollkästchen17: Off
	Kontrollkästchen18: Off
	Kontrollkästchen19: Off
	Kontrollkästchen20: Off
	Kontrollkästchen21: Off
	Kontrollkästchen22: Off
	Kontrollkästchen23: Off
	Kontrollkästchen24: Off
	Kontrollkästchen25: Off
	Kontrollkästchen26: Off
	Kontrollkästchen27: Off
	Kontrollkästchen29: Off
	Kontrollkästchen30: Off
	Kontrollkästchen31: Off
	Kontrollkästchen32: Off
	Kontrollkästchen33: Off
	Kontrollkästchen34: Off
	Kontrollkästchen35: Off
	Kontrollkästchen36: Off
	Kontrollkästchen37: Off
	Kontrollkästchen38: Off


